
 

 
 

Antrag Nr.: 83 / 2025-28 

Antragsteller: Qualifizierungsausschuss 

Ordnung: Ausbildungsordnung 

Datum: 24.03.2026 

Antrag: Ergänzung § 3 Prüfungsordnung (2) DFB-Basis-Coach (Lizenzvorstufe) 

 § 3 Prüfungsordnung 
 
(2) DFB-Basis-Coach (Lizenzvorstufe) 
Eine Prüfung erfolgt durch eine praktische Lernerfolgskontrolle (Trainingsdurch-
führung mit der eigenen Mannschaft). Die Teilnehmer erhalten nach bestandener 
Prüfung das Zertifikat Basis-Coach. 
 
Die Leistungsüberprüfung im Rahmen der Ausbildung zum DFB‑Basis‑Coach er-
folgt gemäß den Vorgaben des Qualifizierungsausschusses des TFV und in An-
lehnung an die Bestimmungen der DFB‑Ausbildungsordnung. Die Prüfung ist kom-
petenzorientiert ausgestaltet und umfasst folgende Leistungsnachweise: 

• vollständige und fristgerechte Aufgabenerfüllung 

• Trainingsplanung zu einer Technik mit Ball für die eigene Mannschaft 

• Trainingsdurchführung mit der eigenen Mannschaft inkl. der Videodoku-
mentation von mindestens 6 bis 8 Minuten 

• Reflektion der Trainingsplanung sowie -Durchführung 

• Verfassen von drei Entwicklungszielen  
 
Die Teilnehmer erhalten nach bestandener Prüfung das Zertifikat DFB-Basis-
Coach. 

Begründung: Die Anpassung definiert die Leistungsnachweise für den DFB-Basis-Coach gemäß 

den aktuellen Standards der DFB-Ausbildungsordnung und stellt eine kompetenz-

orientierte Prüfung sicher. Die Integration von Planung, Durchführung, Reflexion 

sowie der Videodokumentation stärkt die Ausbildungsqualität und gewährleistet 

eine transparente, einheitliche Bewertung innerhalb des TFV. 

Inkrafttreten: Die Änderungen treten mit Beschluss des Vorstandes zum 01.07.2026 in Kraft. 

Der Vorstand hat die Ordnungsänderung am 11.05.2026 beschlossen.


